
 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Hofgeismar 
 

 

 
 
Öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 01.06.2026 
 
 
Hiermit lade ich Sie zur 2.20 öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung für 
Montag, den 01.06.2026, 20.00 Uhr, in den Stadtverordnetensitzungssaal des Rathauses der 
Stadt Hofgeismar ein. 
 
Tagesordnung 
 
1. Nachrücken von Mitgliedern in die Stadtverordnetenversammlung 
2. Benennung von Mitgliedern für die Haushaltskommission 
3. Genehmigung des Protokolls Nr. 41.19 der Sitzung vom 09.02.2026 
4. Genehmigung des Protokolls Nr. 1.20 der Sitzung vom 20.04.2026 
5. Anfragen 
 Teil A 
6. Vorschlag für den Prüfer des Jahresabschlusses 2025 des Eigenbetriebes Wasserwerk 
7. Jahresabschluss 2024 
8. Jahresabschluss 2024 des Eigenbetriebes Wasserwerk 
9. Anpassung Förderbestimmungen „Zukunft Innenstadt“ 
10. Antrag (lfd. Nr. 156) der CDU-Fraktion; 

Neubewertung der Rückbaukosten von Windkraftanlagen 
 Teil B  
11. Haushaltssatzung 2026 

a) Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2026 mit Haushaltsplan 
einschließlich Anlagen 
b) Beratung und Beschlussfassung Investitionsprogramm 2025-2029 

 

11.1 Haushalt 2026 - Verwaltungsvorlage 
11.2 Sperrvermerk Haushalt  
11.3 Antrag (lfd. Nr. 1) der SPD-Fraktion; 

Prüfung der Einrichtung einer Haushaltssperre nach § 107 HGO 
11.4 Antrag (lfd. Nr. 2) der SPD-Fraktion; 

Aufnahme strategischer Haushaltsziele als politische Absichtserklärung in den 
Vorbericht des Haushaltsplanes der Stadt Hofgeismar 

12. Erneut: II. Nachtrag Hebesatzsatzung 
13. Jahresabschluss 2025 der Stadt Hofgeismar; 

hier: Unterrichtung Aufstellung 
14. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 71 „Deponie Kirschenplantage PV-Anlage und 

Parkplatz“ sowie Flächennutzungsplanänderung Nr. 60 für den Bereich „Deponie 
Kirchenplantage PV-Anlage und Parkplatz“ im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 
BauGB; 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 

15. Festlegung der Zuständigkeiten für die Zustimmung der Gemeinde nach § 36a BauGB 
(Bauturbo) für Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans nach § 31 
Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 

16. Mitteilungen  
 
 
Hofgeismar, den 27.05.2026 
 
 



 
 
Der Magistrat 
der Stadt Hofgeismar 
 
 
 
 
T. Busse 
Bürgermeister 
 


